
                                  
 

 

 

 

DURCHBRUCH IN BOSNIEN 
 

Ergebnistabelle – Bedingungen für die „weiße“ Schengen-Liste  
 

Basierend auf den Beurteilungen der Europäischen Kommission über Fortschritte bei der 

Implementierung der Visa-Roadmap vom 18. Mai 2009 sowie  

der von ESI und Populari durchgeführten Beurteilung des Fortschritts in Bosnien  

von Mitte Mai bis Ende September 2009 

 

  28. September 2009  

 

 

1. Mazedonien  Mai 2009   Note: 1 

2. Bosnien  Sept. 2009  Note: 1,25  

3. Montenegro  Mai 2009  Note: 1,75  

Serbien  Mai 2009  Note: 1,75 

4. Albanien Mai 2009  Note: 3  

  Bosnien  Mai 2009  Note: 3 

5. Kosovo     Note: -  
  

 

 

 Albanien (Mai 

2009) 

Bosnien und 

Herzegowina 

(Mai 2009) 

Bosnien und 

Herzegowina 

 (Sept. 2009) 

Mazedonien 

(Mai 2009) 

Montenegro 

(Mai 2009) 

Serbien 

(Mai 2009) 

Block 1: 

Dokumenten-

sicherheit 

3 3 1 1 1 1 

Block 2: Illegale 

Migration, 

einschließlich 

Rückführung 

3 3 1 1 2 2 

Block 3: 

Öffentliche 

Ordnung und 

Sicherheit 

3 3 2 1  2 2 

Block 4: 

Außenbezie-

hungen und 

Grundrechte 

3 3 1 1 2 2 

 
 

Durchschnitt 3 3 1,25 1 1,75 1,75 
 

      



 

 

Implementierung der Visa-Roadmap in Bosnien und Herzegowina 

Vergleich Mai/September 2009  

 
 

 Mai 
2009 

Sept. 
2009 

Block 1: Dokumentensicherheit 
ESI/Populari Beurteilung: Bosnien und Herzegowina erfüllt generell die Vorgaben des 
Blocks 1.  

  

1.1 Ausstellung biometrischer Reisepässe gemäß den Standards der ICAO und der Europäischen 
Kommission  

3+ 2+ 

1.2 Gewährleistung von Integrität und Sicherheit beim Personalisierungs- und Vergabeprozess 3+ 1- 

1.3 Einführung von Anti-Korruptionstraining und Ehrenkodexen für Beamte (Reisepässe, Visa) 3 1- 

1.4 Meldung verlorener und gestohlener Reisepässe an die Interpol/LASP-Datenbank  3+ 1 

1.5 Gewährleistung hoher Sicherheit von ‘breeder documents’ und Personalausweisen, einschließlich 
von Vergabeverfahren  

3 2+ 

Block 2: Illegale Migration, einschließlich Rückführung 
ESI/Populari Beurteilung: Bosnien und Herzegowina erfüllt generell die Vorgaben des 
Block 2. 

  

2.1.1 Annahme und Implementierung der Strategie und des Aktionsplans zur Integrierten Nationalen 
Grenzverwaltung  

3+ 1- 

2.1.2 Annahme und Implementierung der Gesetze zum Personenverkehr an den Außengrenzen und 
zu den Zuständigkeiten der Grenzbehörden  

2- 1 

2.1.3 Ergreifung von Haushalts- und anderer Maßnahmen zur Gewährleistung von Infrastruktur, 
Ausstattung sowie Information/Telekommunikation an den Außengrenzen  

3 2+ 

2.1.4 Einführung von Anti-Korruptionstrainings und  Ehrenkodexen für Beamte (Grenzverwaltung) 2+ 1- 

2.1.5 Abschließen eines Kooperationsabkommens mit FRONTEX 1 1 

2.2.1 Implementierung der Speditionsverantwortlichkeit (im Gesetz zur Einreise und zum Aufenthalt 
von Ausländern und zum Asyl) 

1 1 

2.3.1 Implementierung der Asylgesetzgebung (im Gesetz zur Einreise und zum Aufenthalt von 
Ausländern und zum Asyl) 

2+ 1 

2.3.2 Bereitstellung einer adäquaten Infrastruktur (Empfangszentren für Asylsuchende) & Stärkung 
der für Asylverfahren zuständigen Behörden  

1- 1- 

2.4.1 Mechanismen zur Beobachtung von Migrationsströmen (einschließlich Einwanderungsprofil), 
Errichtung zuständiger Behörden  

2- 1- 

2.4.2 Annahme und Implementierung einer nationalen Reintegrationsstrategie für Heimkehrer  3+ 2 

2.4.3 Durchführung inländischer Erfassung, Ermittlungsverfahren gegen org. illegale Migration 3+ 2 

2.4.4 Implementierung des Gesetzes zur Einreise und zum Aufenthalt von Ausländern und zum Asyl 1- 1 

2.4.5 Ausweisung sich illegal aufhaltender Personen aus Drittländern 1- 1 

Block 3: Öffentliche Ordnung und Sicherheit 
ESI/Populari Beurteilung: Bosnien und Herzegowina erfüllt den größten Teil der Vorgaben 

des Blocks 3. 

  

3.1.1 Implementierung der Strategie zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens und der 
Korruption aus dem Jahr 2006 (insbesondere der grenzüberschreitenden Aspekte) durch die 
Annahme und Implementierung der vorgesehenen Aktionspläne 

3+ 2+ 

3.1.2 Annahme und Implementierung der Strategie und des Aktionsplans zur Bekämpfung des 
Menschenhandels  

1- 1 

3.1.3 Annahme und Implementierung der Strategie zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Finanzierung des Terrorismus, Implementierung des Gesetzes zur Konfiszierung des Vermögens von 
Kriminellen  

3+ 2+ 

3.1.4 Annahme und Implementierung der Strategie und des Aktionsplans zur Bekämpfung des 
Drogenschmuggels; Informationen an Grenzübergängen über Beschlagnahmung von Drogen und den 
dabei involvierten Personen; internationale Zusammenarbeit  

3+ 2+ 

3.1.5 Implementierung der nationalen Strategie und des nationalen Aktionsplans gegen Korruption, 
Ergreifung weiterer Maßnahmen  

3+ 2+ 

3.1.6 Implementierung relevanter Konventionen der UNO und des Europarats wie auch der GRECO-
Empfehlungen zu den obengenannten Bereichen und im Bereich Terrorismusbekämpfung  

3+ 2+ 

3.2.1 Implementierung internationaler Konventionen zur justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen  2+ 1 

3.2.2 Verbesserung der justiziellen Zusammenarbeit in Strafangelegenheiten mit EU-Mitgliedstaaten 
und Ländern aus der Region 

3+ 1 

3.2.3 Entwicklung von Arbeitsbeziehungen mit Eurojust 1 1 

3.3.1 Verbesserung der Zusammenarbeit relevanter nationaler Behörden bei der Strafverfolgung 3+ 2 

3.3.2 Errichtung von Koordinationsmechanismen zum Informationsaustausch zwischen nationalen 
Behörden  

3+ 2+ 

3.3.3 Verbesserung der Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung und beim Informationsaustausch 
auf regionaler Ebene ebenso wie mit EU-Mitgliedstaaten  

2- 2- 

3.3.4 Verbesserung der operativen und investigativen Kapazitäten der Strafverfolgungsbehörden zur 
Bekämpfung von grenzüberschreitenden Verbrechen  

3+ 2- 

3.3.5 Vorbereitung eines operativen Kooperationsabkommens mit Europol 3+ 1- 



 

 

3.4.1 Implementierung des Gesetzes zum Datenschutz aus dem Jahr 2006, Errichtung einer 
Aufsichtsbehörde 

3+ 1 

3.4.2 Implementierung internationaler Konventionen zum Schutz personenbezogener Daten  unklar unklar 

Block 4: Außenbeziehungen und Grundrechte  
ESI/Populari Beurteilung: Bosnien und Herzegowina erfüllt generell die Vorgaben des 
Blocks 4. 

  

4.1.1 Gewährleistung der Bewegungsfreiheit der Bürger ohne Diskriminierung  2- 2- 

4.2.1 Gewährleistung des Zugangs zu Reise- und Identitätsdokumenten für alle Bürger  1- 1- 

4.2.2 Gewährleistung des Zugangs zu Identitätsdokumenten für Vertriebene und Flüchtlinge 2 1- 

4.3.1 Annahme und Durchführung des Anti-Diskriminierungsgesetzes 3+ 2- 

4.3.2 Implementierung des Staatsbürgerschaftsgesetzes  1- 1- 

4.3.3 Gewährleistung von Ermittlungen bei ethnisch motivierten Vorfällen im Bereich 
Bewegungsfreiheit  

2- 1- 

4.3.4 Respektierung verfassungsrechtlicher Bestimmungen zum Schutz von Minderheiten  2 2 

4.3.5 Implementierung relevanter Minderheitenpolitiken, einschließlich zu Roma  1- 1- 
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Das Bewertungssystem basiert auf 3 Noten, von 1 (beste Note) bis 3, und der Verwendung entsprechender Farben. 
Weitere Informationen zu dem “Schengen White List“-Projekt der Europäischen Stabilitätsinitiative, das von der 
Robert Bosch Stiftung unterstützt wird, finden Sie auf: www.esiweb.org/whitelistproject.    
 

http://www.esiweb.org/whitelistproject

